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EINLEITUNG ZUM ENTWURF VON REGELN

BETREFFEND DEN SCHUTZ DER ZIVILBEVÖLKERUNG

GEGEN DIE GEFAHREN DES UNTERSCHIEDSLOS GEFÜHRTEN KRIEGES

Die ganze Welt ersehnt den Frieden, aber sie lebt in
der Furcht. Sie weiss, dass die Entwicklung der Kriegsmittel,
falls sie nicht abgestoppt wird, aus einem neuen Konflikt eine
Katastrophe entstehen lassen würde, die in gar keinem Ver-
hältnis zu den Zielen derer stünde, die den Konflikt ent-
fesselten.

Was kann das Rote Kreuz in dieser Lage tun? Geboren
auf dem Schlachtfeld, aus dem Schrecken des Krieges und einer
Tat des Mitleids, ist es, seinem Begriff nach, ein Vorhaben
des Friedens. Wenn es nur nach ihm ginge, wäre der Krieg als
Mittel zur Regelung der Differenzen zwischen den Völkern be-
reits ausgeschlossen. Aber nicht das Rote Kreuz regelt die
Beziehungen zwischen den Staaten. Nicht von ihm werden die
Waffen hergestellt und nicht von ihm eingesetzt.

Alles, was es angesichts der Möglichkeit neuer Kon-
flikte tun kann, ist folgendes : unermüdlich die täglichen
Taten der Hingebung seiner Millionen Anhänger fortführen, die
ebensoviele einzelne Kundgebungen eines Zustands des Friedens
darstellen zwischen dem Menschen und seinem Nächsten; sich
immer besser vorbereiten darauf, seine Hilfstätigkeiten bis
zum Höhepunkt der Feindseligkeiten unablässig zu erneuern,
damit die künftigen Generationen nicht nur Ruinen und Hass,
Jfeime zu neuen Kriegen, erben, sondern auch das Gefühl der
Solidarität und die Achtung des Menschen vor seinem Nächsten,
die der wahre Samen des Friedens sind; schliesslich versuchen,
zur Vervollkommnung des Rechtes beizutragen, indem es vor dem,
was man die Notwendigkeiten des Krieges nennt, die bleibenden
Forderungen der Menschlichkeit aufrichtet.

Die Genfer Abkommen, von der Konvention von 1864 bis
zu denen des Jahres 1949, verdanken ihren Ursprung dem Roten
Kreuz. Es rühmt sich dessen gern. Trotzdem besteht die Gefahr,
dass diese Verträge, so vollständig sie auch sein mögen, un-
v/irksam bleiben, wenn die Kriegführenden keine Beschränkungen
in der Wahl der Methoden und der Waffen des Krieges kennen.

Nun bestehen allerdings solche Beschränkungen; sie
hatten einen glücklichen Ausdruck gefunden in den Haager
Bestimmungen von 1907. Verschüttet unter den Trümmern der
zerstörten Städte wird die Haager Konvention jedoch von den
einen vergessen, von den anderen bestritten. Man hört, dass
es müssig sei, sich der Entwicklung der modernen Waffen entge-
genzustellen, und dass Texte, die in einem Zeitalter unter-
zeichnet wurden, das nicht einmal eine Vorstellung vom Luft-
kriege hatte, auf die heutige Zeit nicht anwendbar sein könnten.
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Darauf kann das Rote Kreuz nur eine Antwort haben :

der Fortschritt der Wissenschaft bedeutet nichts als Ruin und
Tod, wenn die Vernunft nicht Herrscherin darüber bleibt, und
die Grundsätze, die zu Gunsten der Menschheit erklärt wurden,
bleiben gültig, solange es Menschen gibt. Der Krieg muss sich
also nach den Forderungen der Menschlichkeit richten, und wenn
die Entdeckungen der Wissenschaft berücksichtigt werden sollen,
möge dies nicht dazu führen, ihre zerstörende Wirkung zu lega-
lisieren, sondern diese immer mehr einzuschränken.

In diesem Geiste hat daher das IKRK, angeregt durch
seine Tradition und ermutigt durch den einstimmigen Beschluss
der nationalen Gesellschaften, es versucht, in dem vorliegenden
Entwurf die bleibenden Grundsätze erneut zu bestätigen, indem
es ihnen eine Ausdrucksform gibt, die, soweit wie möglich, den
Mitteln Rechnung trägt, die gegenwärtig dem Menschen zur Ver-
fügung stehen, und die für die Zukunft vorherzusehen sind.

Vielleicht werden manche diesen Entwurf zu sehr ins
Einzelne gehend und zu realistisch finden und hätten irgendeine
bündige Erklärung vorgezogen, die eine bestimmte Waffe ohne
weiteres verurteilt. Um es nochmals zu sagen : nicht das Rote
Kreuz unterzeichnet die Abkommen, sondern die Regierungen. Die
beinahe hundertjährige Erfahrung zeigt, dass man, damit die
Konventionen Aussicht haben, ratifiziert und, noch besser, an-
gewandt zu werden, seinen Ehrgeiz einstweilen muss beschränken
können. Die Verminderung der Leiden des Krieges mittels
juristischer Texte ist im übrigen nur ein Teil des Problems.
Das Rote Kreuz wird dadurch nicht von der Aufgabe entbunden,
durch Wort und Tat eine Atmosphäre der Verstandigung und .des
Friedens unter den Menschen zu schaffen.

Bei der Formulierung der nachstehenden Regeln, die
eine letzte Schranke darstellen, ohne welche die bewaffneten
Konflikte zur reinen und einfachen Vernichtung führen würden,
hofft das IKRK, dass sie niemals zur Anwendung zu koamen
brauchen, weil die Staaten der Erde unter dem Druck aller derer,
die guten Willens sind, endlich auf den Krieg verzichtet haben
werden.
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